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(54) SCHWEISSBARES SPINNVLIES, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES 
SCHWEISSBAREN SPINNVLIESES UND VERPACKUNG

(57) Schweißbares Spinnvlies, insbesondere
schweißbares Verpackungsspinnvlies als Bestandteil
von Verpackungen bzw. Verpackungssäcken, wobei das
Spinnvlies Endlosfilamente aus thermoplastischem

Kunststoff aufweist. Die Endlosfilamente weisen zumin-
dest 3 Gew.-% zumindest eines Füllstoffes zur Verbes-
serung der Schweißbarkeit des Spinnvlieses auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein schweißbares Spinn-
vlies, insbesondere ein schweißbares Verpackungs-
spinnvlies als Bestandteil von Verpackungen bzw. Ver-
packungssäcken, wobei das Spinnvlies Endlosfilamente
aufweist, die bevorzugt aus thermoplastischem Kunst-
stoff bestehen. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Ver-
fahren zur Herstellung eines schweißbaren Spinnvlieses
bzw. Verpackungsspinnvlieses. Außerdem betrifft die Er-
findung eine Verpackung, insbesondere einen Verpa-
ckungssack mit zumindest einem schweißbaren Spinn-
vlies bzw. Verpackungsspinnvlies. - Im Rahmen der Er-
findung werden Spinnvliese aus Endlosfilamenten ein-
gesetzt. Bekanntlich unterscheiden sich Endlosfilamente
aufgrund ihrer quasi endlosen Länge von Stapelfasern,
die viel geringere Längen von beispielsweise 10 mm bis
60 mm aufweisen. Es liegt im Rahmen der Erfindung,
dass ein erfindungsgemäßes Spinnvlies bzw. Verpa-
ckungsspinnvlies mittels eines Spunbond-Verfahrens
als Spunbond-Vlies hergestellt wird.
[0002] Schweißbare Spinnvliese bzw. Verpackungs-
spinnvliese für Verpackungswandungen - insbesondere
von sackförmigen Verpackungen - sind aus der Praxis
in unterschiedlichen Ausführungsformen bekannt. Dabei
können die Spinnvliese separat als Verpackungswan-
dungen oder als Bestandteil eines Laminates für die Ver-
packungswandungen eingesetzt werden. So sind zu die-
sem Zwecke beispielsweise Laminate von Spinnvliesen
und Kunststofffolien bekannt. Verpackungswandungen
aus Spinnvliesen bzw. mit Spinnvliesen sind insbeson-
dere auch für sackförmige Verpackungen für Schüttgüter
mit Füllgewichten von 25 bis 500 kg bekannt. Spinnvliese
werden in diesem Zusammenhang auch für Zementsä-
cke eingesetzt.
[0003] Die Herstellung einer sackförmigen Verpa-
ckung auf Basis eines Spinnvlieses wird zweckmäßiger-
weise wie folgt durchgeführt. Aus dem Spinnvlies wird
zunächst ein Schlauch erzeugt (sogenannter "tube") und
dabei werden gegenüberliegende Seitenenden der
Vliesbahn miteinander verbunden, insbesondere mitein-
ander verschweißt. Dann wird der Schlauch auf die ge-
wünschte Sacklänge zugeschnitten, das dabei resultie-
rende Produkt wird gefaltet bzw. gefalzt und daraufhin
wird ein Bodenblatt als Bodenkomponente und ein De-
ckelblatt als Deckelkomponente aufgelegt sowie an-
schließend mit dem Sackkörper verschweißt.
[0004] Die bislang bekannten bzw. auf die vorstehend
erläuterte Weise hergestellten sackförmigen Verpackun-
gen lassen häufig in festigkeitsmäßiger Hinsicht zu wün-
schen übrig. Beim freien Fall der gefüllten Verpackungs-
säcke - insbesondere Zementsäcke - aus Fallhöhen von
beispielsweise 2 m - reißen die Verpackungssäcke zu-
mindest nach mehreren Abwurfversuchen auf. Das Auf-
reißen erfolgt in der Regel im Bereich der Schweißnähte
bzw. Siegelnähte der Verpackungssäcke. Bereits inso-
weit sind die bekannten Verpackungssäcke - beispiels-
weise Zementsäcke - verbesserungsbedürftig. - Die für

die Herstellung der bekannten Verpackungssäcke ein-
gesetzten Spinnvliese lassen aber auch im Hinblick auf
ihre Verarbeitbarkeit zu wünschen übrig. Das betrifft ins-
besondere die Schweißbarkeit bzw. Siegelbarkeit der
Spinnvliese bei der Erzeugung einer Verpackung bzw.
eines Verpackungssackes. Normalerweise sind dabei
relativ hohe Verarbeitungstemperaturen bzw.
Schweißtemperaturen erforderlich und das bedeutet zu-
nächst einen unerwünschten hohen Energieaufwand.
Fernerhin werden durch hohe Verarbeitungs- bzw.
Schweißtemperaturen Bereiche des Vliesmaterials be-
schädigt und bereits daraus resultieren Festigkeitsein-
bußen. Im Übrigen lässt die Festigkeit bzw. Haltbarkeit
der Schweißnähte zu wünschen übrig. Weiterhin ist für
die aus den Spinnvliesen hergestellten bekannten Ver-
packungssäcke normalerweise zwingend eine Be-
schichtung mit Zusatzmaterial erforderlich, so dass auch
der Rohstoffaufwand bzw. -verbrauch unerwünscht hoch
ist. Im Ergebnis besteht Verbesserungsbedarf.
[0005] Dementsprechend liegt der Erfindung das tech-
nische Problem zugrunde, ein schweißbares Spinnvlies
bzw. Verpackungsspinnvlies anzugeben, das einerseits
auf relativ einfache und wenig aufwändige Weise verar-
beitbar bzw. schweißbar ist und andererseits auch im
verarbeiteten Zustand in festigkeitsmäßiger bzw. stabi-
litätsmäßiger Hinsicht allen Anforderungen genügt. Der
Erfindung liegt weiterhin das technische Problem zu-
grunde, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen
schweißbaren Spinnvlieses bzw. Verpackungsspinnvlie-
ses anzugeben. Außerdem liegt der Erfindung das tech-
nische Problem zugrunde, eine entsprechende Verpa-
ckung, insbesondere einen Verpackungssack mit zumin-
dest einem schweißbaren Spinnvlies anzugeben.
[0006] Zur Lösung des technischen Problems lehrt die
Erfindung ein schweißbares Spinnvlies, insbesondere
ein schweißbares Verpackungsspinnvlies als Bestand-
teil von Verpackungen bzw. Verpackungssäcken, wobei
das Spinnvlies Endlosfilamente aufweist, die bevorzugt
aus thermoplastischem Kunststoff bestehen, wobei die
Endlosfilamente mindestens 3 Gew.-%, vorzugsweise
mindestens 4 Gew.-% zumindest eines Füllstoffes - ins-
besondere zur Verbesserung der Schweißbarkeit des
Spinnvlieses und bevorzugt zur Herabsetzung der
Schweißtemperatur beim thermischen Verschweißen
des Spinnvlieses - aufweist.
[0007] Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein
schweißbares Spinnvlies, insbesondere ein schweißba-
res Verpackungsspinnvlies als Bestandteil von Verpa-
ckungen bzw. Verpackungssäcken, wobei das Spinnv-
lies Endlosfilamente aufweist, die bevorzugt aus thermo-
plastischem Kunststoff bestehen, wobei die Endlosfila-
mente als Multikomponentenfilamente, insbesondere als
Bikomponentenfilamente ausgebildet sind, wobei zumin-
dest eine Komponente der Mehrkomponentenfilamente
bzw. Bikomponentenfilamente mindestens 3 Gew.-%,
vorzugsweise mindestens 4 Gew.-% zumindest eines
Füllstoffes - insbesondere zur Verbesserung der
Schweißbarkeit des Spinnvlieses und bevorzugt zur He-
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rabsetzung der Schweißtemperatur beim thermischen
Verschweißen des Spinnvlieses - aufweist.
[0008] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weisen die Endlosfilamente
bzw. zumindest eine Komponente der Endlosfilamente
des schweißbaren Spinnvlieses, insbesondere des
schweißbaren Verpackungsspinnvlieses 4 bis 25 Gew.-
% des Füllstoffes, bevorzugt 5 bis 20 Gew.-% und sehr
bevorzugt 6 bis 15 Gew.-% des Füllstoffes auf. Die ein-
zelnen Anteile der Bestandteile der Endlosfilamente - ins-
besondere der Kunststoffkomponente bzw. der Kunst-
stoffkomponenten der Endlosfilamente - addieren sich
dabei mit dem Anteil des Füllstoffes zu insgesamt 100
Gew.-%.
[0009] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass es sich
bei dem Füllstoff um zumindest einen organischen Füll-
stoff, zweckmäßigerweise um zumindest ein Metallsalz
und vorzugsweise um zumindest ein Erdalkalimetallsalz
handelt. Eine besonders empfohlene Ausführungsform
der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Füll-
stoff ein Calciumsalz ist und ganz besonders bevorzugt
ist der Füllstoff Calciumcarbonat. Calciumcarbonat hat
sich hier als Füllstoff für das erfindungsgemäße
schweißbare Spinnvlies zur Lösung des technischen
Problems besonders bewährt. Grundsätzlich kann auch
Calciumsulfat als Füllstoff eingesetzt werden.
[0010] Gemäß einer Ausführungsvariante der Erfin-
dung werden Monokomponentenfilamente als Endlosfi-
lamente für ein erfindungsgemäßes schweißbares
Spinnvlies eingesetzt. In diesem Fall weisen die Mono-
komponentenfilamente des schweißbaren Spinnvlieses
empfohlenermaßen mindestens 5 Gew.-% Füllstoff bzw.
Calciumcarbonat, vorzugsweise mindestens 7 Gew.-%,
zweckmäßigerweise 7 bis 25 Gew.-%, bevorzugt 8 bis
22 Gew.-% und sehr bevorzugt 10 bis 20 Gew.-% an
Füllstoff bzw. an Calciumcarbonat als Füllstoff auf. Es
liegt dabei im Rahmen der Erfindung, dass der Füllstoff
homogen bzw. im Wesentlichen homogen in den End-
losfilamenten verteilt ist oder nach empfohlener Ausfüh-
rungsform zumindest an der Oberfläche der Endlosfila-
mente oder im Wesentlichen an der Oberfläche der End-
losfilamente angeordnet ist.
[0011] Eine besonders bewährte Ausführungsform der
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Endlos-
filamente des schweißbaren Spinnvlieses als Multikom-
ponentenfilamente, insbesondere als Bikomponentenfi-
lamente ausgebildet sind. Vorzugsweise ist der Füllstoff
in einer an der Außenoberfläche der Multikomponenten-
filamente bzw. Bikomponentenfilamente angeordneten
Kunststoffkomponente enthalten. Es empfiehlt sich, dass
eine an der Oberfläche der Multikomponentenfilamente
bzw. der Bikomponentenfilamente angeordnete erste
Kunststoffkomponente einen gleichen oder bevorzugt ei-
nen geringeren Schmelzpunkt aufweist als zumindest ei-
ne zweite Kunststoffkomponente der Multikomponenten-
filamente bzw. Bikomponentenfilamente und dass der
Füllstoff zumindest in der ersten gleich oder niedriger
schmelzenden Kunststoffkomponente enthalten ist oder

im Wesentlichen oder lediglich in der ersten gleich oder
niedriger schmelzenden Kunststoffkomponente enthal-
ten ist.
[0012] Nach bevorzugter Ausführungsform der Erfin-
dung weisen die Multikomponentenfilamente bzw. die Bi-
komponentenfilamente des schweißbaren Spinnvlieses
eine Kern-Mantel-Konfiguration auf. Zweckmäßigerwei-
se ist der Füllstoff in der Mantelkomponente dieser Mul-
tikomponentenfilamente bzw. Bikomponentenfilamente
enthalten. Gemäß sehr empfohlener Ausführungsform
der Erfindung ist die gleich oder niedriger schmelzende
Kunststoffkomponente der Multikomponentenfilamente
bzw. Bikomponentenfilamente des schweißbaren Spinn-
vlieses die Mantelkomponente und der Füllstoff ist dann
zumindest in dieser Mantelkomponente enthalten oder
im Wesentlichen oder lediglich in der Mantelkomponente
enthalten.
[0013] Als Kunststoffkomponente bzw. als Kunststoff-
komponenten für die Endlosfilamente der erfindungsge-
mäßen Spinnvliese werden bevorzugt Polyolefine oder
andere thermoplastische Kunststoffe eingesetzt. Es liegt
dabei auch im Rahmen der Erfindung, dass Blends der
genannten Kunststoffe als Kunststoffkomponente bzw.
als Kunststoffkomponenten verwendet werden. - Gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung ist das schweißba-
re Spinnvlies als Spinnvlies aus Bikomponentenfilamen-
ten ausgebildet und zwar aus Bikomponentenfilamenten
mit Kern-Mantel-Konfiguration. Die gleich oder niedriger
schmelzende Komponente befindet sich im Mantel und
besteht beispielsweise aus einem Polypropylencopoly-
mer bzw. im Wesentlichen aus einem Polypropylenco-
polymer. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es im Rah-
men der Erfindung liegt, dass in der Mantelkomponente
zusätzlich der Füllstoff - bevorzugt in den oben spezifi-
zierten Anteilen - enthalten ist. Die höher oder gleich
schmelzende Komponente ist im Kern der Bikomponen-
tenfilamente angeordnet und besteht zum Beispiel aus
Polypropylen bzw. im Wesentlichen aus Polypropylen.
Nach einer weiteren Ausführungsvariante kann als nied-
riger schmelzende Komponente bzw. als Mantelkompo-
nente der Bikomponentenfilamente bzw. Multikompo-
nentenfilamente ein Polyethylen eingesetzt werden und
als höher schmelzende Komponente bzw. als Kernkom-
ponente ein Polypropylen eingesetzt werden. - Gemäß
einer empfohlenen Ausführungsform besteht zumindest
eine Kunststoffkomponente der Bikomponentenfilamen-
te bzw. der Multikomponentenfilamente des erfindungs-
gemäßen Spinnvlieses aus einem Polyolefin bzw. im We-
sentlichen aus einem Polyolefin. Eine bewährte Ausfüh-
rungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass beide oder
alle Kunststoffkomponenten der Bikomponentenfilamen-
te bzw. der Multikomponentenfilamente des erfindungs-
gemäßen schweißbaren Spinnvlieses aus Polyolefinen
bzw. im Wesentlichen aus Polyolefinen bestehen.
Grundsätzlich ist aber auch der Einsatz anderer thermo-
plastischer Kunststoffe oder ihrer Blends für die Kompo-
nenten möglich.
[0014] Es wurde bereits dargelegt, dass nach beson-
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ders bevorzugter Ausführungsform der Erfindung der
Füllstoff in einer Kunststoffkomponente der Bikompo-
nentenfilamente bzw. Multikomponentenfilamente ange-
ordnet ist, die sich an der Oberfläche der Filamente be-
findet. Vorzugsweise handelt es sich dabei um die nied-
riger schmelzende Kunststoffkomponente im Filament
und sehr bevorzugt ist die niedriger schmelzende Kom-
ponente die Mantelkomponente einer KernMantel-Kon-
figuration der Bikomponentenfilamente bzw. Multikom-
ponentenfilamente. Empfohlenermaßen sind 5 bis 25
Gew.-%, bevorzugt 7,5 bis 22,5 Gew.-% und sehr bevor-
zugt 10 bis 20 Gew.-% des Füllstoffes - insbesondere
des Calciumcarbonates - in der an der Oberfläche der
Filamente angeordneten - vorzugsweise niedriger
schmelzenden - Kunststoffkomponente enthalten, vor-
zugsweise in der niedriger schmelzenden Kunststoff-
komponente im Mantel der Bikomponentenfilamente
bzw. Multikomponentenfilamente enthalten. Zweckmä-
ßigerweise ist der Füllstoff bzw. ist das Calciumcarbonat
dabei homogen bzw. im Wesentlichen homogen in der
Kunststoffkomponente verteilt oder an der Außenober-
fläche bzw. im Wesentlichen an der Außenoberfläche
der Kunststoffkomponente angeordnet.
[0015] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass in den
Bikomponentenfilamenten bzw. Multikomponentenfila-
menten eines erfindungsgemäßen Spinnvlieses das
Massenverhältnis der ersten - vorzugsweise niedriger
schmelzenden - Kunststoffkomponente - insbesondere
der Mantelkomponente - zur zweiten - vorzugsweise hö-
her schmelzenden - Kunststoffkomponente - insbeson-
dere der Kernkomponente - 10:90 bis 35:65, zweckmä-
ßigerweise 15:85 bis 35 : 65, vorzugsweise 20:80 bis
50:50 und bevorzugt 25:75 bis 45:55 beträgt. In Spinnv-
liesen bzw. in Verpackungswandungsbereichen mit ei-
nem erfindungsgemäßen Spinnvlies, in bzw. an denen
eine Verschweißung bzw. Versiegelung nicht stattfindet,
beläuft sich gemäß einer bewährten Ausführungsform
das Massenverhältnis der ersten - vorzugsweise niedri-
ger schmelzenden - Kunststoffkomponente - insbeson-
dere der Mantelkomponente - zur zweiten - vorzugsweise
höher schmelzenden - Komponente - insbesondere zur
Kernkomponente - auf 20 : 80 bis 30 : 70, bevorzugt auf
20:80 bis 25:75. Dagegen beträgt in Spinnvliesen bzw.
in Verpackungswandungsbereichen, in bzw. an denen
eine Verschweißung bzw. Versiegelung stattfindet das
Massenverhältnis der ersten - vorzugsweise niedriger
schmelzenden - Kunststoffkomponente - insbesondere
der Mantelkomponente - zur zweiten, vorzugsweise hö-
her schmelzenden Komponente - insbesondere zur
Kernkomponente - 35 :65 bis 50:50, bevorzugt 40:60 bis
45 : 55. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass bei Mul-
tikomponentenfilamenten bzw. Bikomponentenfilamten
von für eine Verschweißung vorgesehenen Spinnvliesen
bzw. Spinnvliesbereichen der Anteil der Mantelkompo-
nente im Verhältnis zur Kernkomponente höher ist als
bei Multikomponentenfilamenten bzw. Bikomponenten-
filamenten von Spinnvliesen bzw. Spinnvliesbereichen,
die nicht für eine Verschweißung vorgesehen sind.

[0016] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass das
schweißbare Spinnvlies ein kalandriertes Spinnvlies ist.
Empfohlenermaßen ist eine Oberfläche dieses Spinnv-
lieses glatt kalandriert und eine Oberfläche profiliert ka-
landriert. Es können aber auch beide Oberflächen des
Spinnvlieses glatt kalandriert sein. - Es liegt im Rahmen
der Erfindung, dass das Verhältnis der Festigkeit bzw.
Zugfestigkeit des schweißbaren Spinnvlieses in Maschi-
nenrichtung (MD) zur Festigkeit bzw. Zugfestigkeit des
Spinnvlieses quer zur Maschinenrichtung (CD) entweder
gleich 1 oder größer als 1 ist, vorzugsweise größer als
1,1 und besonders bevorzugt größer als 1,2 ist. Maschi-
nenrichtung meint dabei insbesondere die Förderrich-
tung des abgelegten Spinnvlieses auf einer Ablage bzw.
auf einer Ablageeinrichtung.
[0017] Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung,
dass ein erfindungsgemäßes schweißbares Spinnvlies
nach dem folgenden Verfahren hergestellt wird: Zu-
nächst werden Endlosfilamente mittels einer Spinnerette
ersponnen und anschließend werden diese Filamente in
einer Kühleinrichtung gekühlt sowie im Anschluss daran
mittels einer Verstreckvorrichtung verstreckt und darauf-
hin auf einer Ablageeinrichtung zum Spinnvlies abgelegt.
Insoweit liegt es im Rahmen der Erfindung, dass das
erfindungsgemäße schweißbare Spinnvlies bzw.
schweißbare Verpackungsspinnvlies als Spunbond-
Vlies nach einem Spunbond-Verfahren hergestellt wird.
Gemäß besonders bevorzugter Ausführungsform der Er-
findung ist die Kühleinrichtung in zumindest zwei über-
einander bzw. in Filamentströmungsrichtung hinterein-
ander angeordnete Kabinenabschnitte unterteilt, wobei
aus diesen Kabinenabschnitten Kühlluft mit unterschied-
lichem konvektiven Wärmeabfuhrvermögen - insbeson-
dere Kühlluft mit unterschiedlicher Temperatur - in den
Filamentströmungsraum eingeführt wird. Empfohlener-
maßen weist die Kühleinrichtung lediglich zwei solcher
übereinander bzw. in Filamentströmungsrichtung hinter-
einander angeordneter Kabinenabschnitte auf. Vorzugs-
weise ist die Kühleinrichtung über einen Zwischenkanal
- insbesondere über einen in Filamentströmungsrichtung
konvergierenden Zwischenkanal - mit einem Unterzieh-
kanal der VerstreckVorrichtung verbunden. Die Endlos-
filamente werden also durch die Kühleinrichtung, dann
durch den Zwischenkanal und anschließend durch den
Unterziehkanal geführt. Schließlich werden die Filamen-
te zur Spinnvliesbahn bzw. zum Spinnvlies auf einer Ab-
lageeinrichtung abgelegt, die vorzugsweise als Ablage-
siebband bzw. als endlos umlaufendes Ablagesiebband
ausgebildet ist.
[0018] Eine ganz besonders empfohlene Ausfüh-
rungsform des Verfahrens bzw. der Vorrichtung zur Her-
stellung eines erfindungsgemäßen schweißbaren Spinn-
vlieses ist dadurch gekennzeichnet, dass das Aggregat
aus Kühleinrichtung, Zwischenkanal und daran ange-
schlossenem Unterziehkanal als geschlossenes Aggre-
gat ausgebildet ist und dass außer der Zufuhr der Kühlluft
in der Kühleinrichtung keine weitere Luftzufuhr in dieses
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geschlossene Aggregat erfolgt. Weiterhin ist im Rahmen
der erfindungsgemäßen Herstellung des schweißbaren
Spinnvlieses bevorzugt, dass zwischen dem Unterzieh-
kanal und der Ablageeinrichtung zumindest ein Diffusor
angeordnet ist, durch den die Filamente in Filamentströ-
mungsrichtung zur Ablageeinrichtung hin geführt wer-
den. Zweckmäßigerweise sind zumindest zwei Diffuso-
ren, bevorzugt zwei Diffusoren in Filamentströmungs-
richtung hintereinander zwischen dem Unterziehkanal
und der Ablageeinrichtung angeordnet. Fernerhin zeich-
net sich eine empfohlene Ausführungsform der Erfin-
dung dadurch aus, dass die Filamente im Bereich der
Spinnerette bzw. zwischen der Spinnerette und der Küh-
leinrichtung durch eine Monomerabsaugungsvorrich-
tung geführt werden. In dieser Monomerabsaugungsvor-
richtung werden die neben den Filamenten austretenden
Gase in Form von Monomeren, Oligomeren, Zerset-
zungsprodukten und dergleichen aus dem Filamentbil-
dungsraum unterhalb der Spinnerette bzw. aus der Vor-
richtung entfernt.
[0019] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass das
aus den Endlosfilamenten abgelegte Spinnvlies mit zu-
mindest einem Kalander vorverfestigt bzw. verfestigt
wird. Die Kalandrierung kann dabei inline oder offline er-
folgen. Empfohlenermaßen weist ein Kalander für eine
solche Kalandrierung eine Prägefläche von 10 bis 90 %
und bevorzugt von 15 bis 35 % sowie sehr bevorzugt von
18 bis 30 % auf. Gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form weist dabei lediglich eine von zwei Kalanderwalzen
eine Gravur und bevorzugt die oben spezifizierte Präge-
fläche auf und die gegenüberliegende bzw. zugeordnete
Kalanderwalze ist glatt bzw. im Wesentlichen glatt und
ohne Gravur ausgebildet. Vorzugsweise beträgt die Prä-
getiefe der Kalandergravur 0,1 bis 0,8 mm, bevorzugt
0,1 bis 0,6 mm und sehr bevorzugt 0,2 bis 0,4 mm. Es
empfiehlt sich, dass die Anzahl der Gravurpunkte einer
Kalanderwalze bzw. der Kalanderwalze mit Gravur grö-
ßer als 30/cm2 und bevorzugt größer als 40 /cm2 ist. Be-
sonders bevorzugt beträgt die Anzahl der Gravurpunkte
einer Kalanderwalze bzw. der Kalanderwalze mit Gravur
mehr als 45/cm2. Gemäß einer bewährten Ausführungs-
form haben die Gravurpunkte einer Kalanderwalze bzw.
der Kalanderwalze mit Gravur in der Draufsicht Rauten-
form. Nach einer weiteren Ausführungsform wird das er-
findungsgemäße Spinnvlies mit einem Kalander aus
zwei Kalanderwalzen mit glatter Oberfläche kalandriert.
[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung kann die Kalandrierung eines erfindungsgemä-
ßen Spinnvlieses auch mit einem Bandkalander stattfin-
den. - Eine Ausführungsvariante ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kalandrierung zumindest zweistufig
bzw. zweistufig durchgeführt wird. Dabei wird das abge-
legte Spinnvlies zunächst mit einem Kalander bzw. mit
einem Standard-Kalander kalandriert, der eine Gravur,
vorzugsweise die oben erläuterte Gravur aufweist. In ei-
nem zweiten Schritt wird das Spinnvlies dann mit einem
Kalander aus zwei Kalanderwalzen mit glatter Oberflä-
che kalandriert oder mit einem Bandkalander kalandriert.

Bei dem Kalander aus zwei Kalanderwalzen mit glatter
Oberfläche kann eine Oberfläche kunststoffbeschichtet
sein und eine Oberfläche aus Stahl bzw. im Wesentlichen
aus Stahl bestehen.
[0021] Die vorstehend erläuterte Kalandrierung des
Spinnvlieses hat sich im Hinblick auf die Lösung des er-
findungsgemäßen technischen Problems besonders be-
währt. Auf die beschriebene Weise kalandrierte bzw. vor-
verfestigte/verfestigte Spinnvliese lassen sich beson-
ders vorteilhaft verschweißen bzw. zu Verpackungen
verschweißen. - Die erfindungsgemäß erzeugten Spinn-
vliese können im Zuge der Herstellung von Verpackun-
gen problemlos und einfach mit weiteren Lagen, insbe-
sondere mit Kunststofffolien und/oder Meltblown-Vliesen
oder weiteren Spunbond-Vliesen kombiniert oder be-
schichtet werden.
[0022] Die Herstellung eines erfindungsgemäßen
schweißbaren Spinnvlieses bzw. schweißbaren Verpa-
ckungsspinnvlieses nach einem vorstehend erläuterten
Spunbond-Verfahren hat sich im Rahmen der Erfindung
besonders bewährt. Auf diese Weise können Spinnvliese
mit optimierter Ablagequalität erhalten werden und dabei
können sehr homogene Spinnvliese erzeugt werden. Vor
allem kann bei diesem bevorzugten Verfahren die Spinn-
vliesablage insoweit optimiert werden, dass Dünnstellen
und Dickstellen im Spinnvlies im Vergleich zu anderen
bekannten Verfahren erheblich reduziert sind. Bei Ana-
lyse einer Mehrzahl von definierten Spinnvlies-Flächen-
abschnitten - beispielsweise bei Untersuchung einer
Mehrzahl von Spinnvlies-Quadraten von 2 x 2 cm2 - kann
bei den mit dem erfindungsgemäßen Spunbond-Verfah-
ren hergestellten Spinnvliesen die Spannweite zwischen
der leichtesten Dünnstelle bzw. dem leichtesten analy-
sierten Quadrat und der schwersten Dickstelle bzw. dem
schwersten analysierten Quadrat im Vergleich zu ande-
ren bekannten Herstellungsverfahren deutlich reduziert
werden. So kann dabei die Spannweite beispielsweise
von über 30 g/m2 bei anderen bekannten Verfahren auf
etwa 15 g/m2 bei dem erfindungsgemäß eingesetzten
Verfahren abgesenkt werden.
[0023] Der Erfindung liegt insoweit die Erkenntnis zu-
grunde, dass die wie vorstehend beschrieben hergestell-
ten Spunbond-Vliese sich hervorragend zu Verpackun-
gen - beispielsweise zu Verpackungssäcken - verarbei-
ten lassen und insbesondere einfach und problemlos ver-
schweißen lassen. In diesem Zusammenhang liegt der
Erfindung weiterhin die Erkenntnis zugrunde, dass die
Schweißtemperatur zur Verschweißung dieser erfin-
dungsgemäßen Spinnvliese bzw. Verpackungsspinnv-
liese im Vergleich zu den nach anderen bekannten Ver-
fahren hergestellten Spinnvliesen deutlich abgesenkt
werden kann. Diese vorteilhafte Absenkung der
Schweißtemperatur ergibt sich vor allem auch in Kombi-
nation mit dem erfindungsgemäßen Füllstoff, insbeson-
dere in Form von Calciumcarbonat. Die nach dem be-
vorzugt eingesetzten Verfahren erzeugten schweißba-
ren Spinnvliese weisen in vorteilhafter Weise weniger
Dünnstellen auf als andere Spinnvliese und demzufolge
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können auch kaum Dünnstellen beim Schweißen ge-
schädigt werden. Im Ergebnis zeichnen sich deshalb die
erfindungsgemäß hergestellten Spinnvliese durch eine
optimale Verarbeitbarkeit, insbesondere
Verschweißbarkeit aus und sie haben insoweit optimale
Grundvoraussetzungen zur Herstellung von Verpackun-
gen.
[0024] Besonders vorteilhafte Eigenschaften für die
Herstellung von Verpackungen haben Spunbond-Vliese,
bei denen das Verhältnis der Festigkeit bzw. Zugfestig-
keit des Spinnvlieses in Maschinenrichtung (MD) zur
Festigkeit bzw. Zugfestigkeit des Spinnvlieses quer zur
Maschinenrichtung (CD) gleich 1 oder größer als 1 ist,
vorzugsweise größer als 1,1 ist, bevorzugt größer als 1,2
ist und sehr bevorzugt größer 1,25 ist. - Die erläuterten
bevorzugten Merkmale des erfindungsgemäßen Spinn-
vlieses bzw. des Verfahrens zur Herstellung des Spinn-
vlieses sowie die dadurch erreichten Vorteile kombinie-
ren sich in optimaler Weise mit dem erfindungsgemäßen
Füllstoff bzw. mit dem erfindungsgemäßen Füllstoffge-
halt und den dadurch erreichten Vorteilen.
[0025] Zur Lösung des technischen Problems lehrt die
Erfindung weiterhin eine Verpackung, insbesondere ei-
nen Verpackungssack - beispielsweise einen Zement-
sack - vorzugsweise zur Aufnahme von schüttfähigen
und/oder rieselfähigen Produkten wie Zement und der-
gleichen. Die erfindungsgemäße Verpackung weist zu-
mindest ein oben erläutertes Spinnvlies bzw. Verpa-
ckungsspinnvlies auf, wobei das Spinnvlies die Verpa-
ckungswandung bildet und/oder Bestandteil der Verpa-
ckungswandung ist und wobei Abschnitte des Spinnvlie-
ses bzw. der Spinnvliese im Seitenwandungsbereich
und/oder im Bodenbereich und/oder im Deckelbereich
der Verpackungswandung miteinander verschweißt
sind. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die Verpa-
ckung zumindest eine flächige Bodenkomponente
und/oder zumindest eine flächige Deckelkomponente
aufweist, die mit der übrigen Verpackungswandung bzw.
mit der Seitenwandung der Verpackung verschweißt ist.
Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung, dass die
flächige Deckelkomponente und/oder die flächige Bo-
denkomponente der Verpackung aus zumindest einem
erfindungsgemäßen Spinnvlies bzw. jeweils aus einem
erfindungsgemäßen Spinnvlies und bevorzugt aus dem
gleichen Spinnvliesmaterial wie die übrige Verpackungs-
wandung bzw. wie die Seitenwandung besteht/beste-
hen. Wenn für die Seitenwandung und für die flächige
Deckelkomponente und/oder die flächige Bodenkompo-
nente der Verpackungswandung Spinnvliese aus Multi-
komponentenfilamenten bzw. Bikomponentenfilamen-
ten mit einer ersten bzw. niedriger schmelzenden Kunst-
stoffkomponente an der Außenoberfläche eingesetzt
werden, ist eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die Spinn-
vliese für die flächige Deckelkomponente und/oder für
die flächige Bodenkomponente einen höheren Anteil an
der ersten bzw. niedriger schmelzenden Kunststoffkom-
ponente aufweisen als das Spinnvlies bzw. die Spinnv-

liese für die Seitenwandung der Verpackungswandung.
Zweckmäßigerweise ist der Anteil der an der Außeno-
berfläche der Multikomponenten- bzw. Bikomponenten-
filamente angeordneten ersten bzw. niedriger schmel-
zenden Kunststoffkomponente in den Spinnvliesen für
die flächige Deckelkomponente und/oder für die flächige
Bodenkomponente 1,2 mal bis 3,5 mal, bevorzugt 1,5
mal bis 2,5 mal so groß wie der Anteil der ersten bzw.
niedriger schmelzenden Kunststoffkomponente in den
Multikomponenten- bzw. Bikomponentenfilamenten des
Spinnvlieses bzw. der Spinnvliese für die Seitenwan-
dung der Verpackung. Die Schmelzpunkte der beiden
Kunststoffkomponenten können im Übrigen auch gleich
bzw. im Wesentlichen gleich sein.
[0026] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein er-
findungsgemäßes Spinnvlies bzw. erfindungsgemäße
Spinnvliese Bestandteile eines Verpackungswandungs-
Laminates ist/sind und dass das Laminat bevorzugt ne-
ben dem Spinnvlies zumindest eine Folie, vorzugsweise
eine Kunststofffolie aufweist. Dabei kann sowohl die Sei-
tenwandung als auch die flächige Deckelkomponente
und/oder die flächige Bodenkomponente der Verpa-
ckungswandung als ein solches Verpackungswan-
dungs-Laminat ausgestaltet sein. Eine sehr empfohlene
Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folie bzw. die Kunststofffolie des La-
minates auf der Innenseite der Verpackungswandung
angeordnet ist.
[0027] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die er-
findungsgemäße Verpackung - insbesondere ein erfin-
dungsgemäßer Verpackungssack - eine flächige Deckel-
komponente aufweist, die Bestandteil der Verpackungs-
wandung ist und zumindest ein - zweckmäßigerweise ein
oben näher spezifiziertes - schweißbares Spinnvlies auf-
weist und dass das Spinnvlies der Deckelkomponente
mit der Seitenwandung bzw. mit dem Spinnvliesmaterial
der Seitenwandung der Verpackung fest verbunden ist,
insbesondere verschweißt ist. Es liegt weiterhin im Rah-
men der Erfindung, dass das Spinnvlies der Deckelkom-
ponente Multikomponentenfilamente bzw. Bikomponen-
tenfilamente aufweist oder aus Multikomponentenfila-
menten bzw. Bikomponentenfilamenten besteht bzw. im
Wesentlichen besteht und dass das Massenverhältnis
der an der Außenoberfläche der Filamente angeordne-
ten ersten bzw. niedriger schmelzenden Kunststoffkom-
ponente zu der zumindest einen zweiten bzw. höher
schmelzenden Kunststoffkomponente 35:65 bis 50:50
und vorzugsweise 40 : 60 bis 45 : 55 beträgt. Wie weiter
oben bereits dargelegt, können die Schmelzpunkte der
beiden Kunststoffkomponenten auch gleich bzw. im We-
sentlichen gleich sein.
[0028] Empfohlenermaßen weist die erfindungsgemä-
ße Verpackung - insbesondere der erfindungsgemäße
Verpackungssack - zumindest eine flächige Bodenkom-
ponente auf, die Bestandteil der Verpackungswandung
ist und die zumindest ein - insbesondere ein oben näher
spezifiziertes - Spinnvlies bzw. Verpackungsspinnvlies
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aufweist. Dieses Spinnvlies bzw. Verpackungsspinnvlies
bildet die Bodenkomponente und/oder ist Bestandteil der
Bodenkomponente. Das zumindest eine Spinnvlies der
Bodenkomponente wird vorzugsweise mit der Seiten-
wandung bzw. mit dem Spinnvliesmaterial der Seiten-
wandung der Verpackung fest verbunden, vorzugsweise
verschweißt. Es empfiehlt sich, dass das Spinnvlies der
Bodenkomponente Multikomponentenfilamente bzw. Bi-
komponentenfilamente aufweist oder aus Multikompo-
nentenfilamenten bzw. Bikomponentenfilamenten be-
steht bzw. im Wesentlichen besteht und dass das Mas-
senverhältnis der an der Außenoberfläche der Filamente
angeordneten ersten bzw. niedriger schmelzenden
Kunststoffkomponente zu der zumindest einen zweiten
bzw. höher schmelzenden Kunststoffkomponente 35 :
65 bis 50 : 50 und vorzugsweise 40 : 60 bis 45 : 55 be-
trägt.
[0029] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass ein erfindungsgemäßes schweißbares Spinnvlies
bzw. schweißbares Verpackungsspinnvlies auf einfa-
che, wenig aufwändige und problemlose Weise herstell-
bar ist sowie zu Verpackungen verarbeitbar ist, insbe-
sondere verschweißbar ist. Von besonderer Bedeutung
ist im Rahmen der Erfindung, dass die erforderlichen
Schweißtemperaturen beim Verschweißen der Spinnv-
liese im Vergleich zu den aus der Praxis bekannten Ver-
arbeitungsmaßnahmen signifikant herabgesetzt werden
können. Vor allem kann mit einer homogenen
Schweißtemperatur gearbeitet werden. Der Erfindung
liegt weiterhin die Erkenntnis zugrunde, dass in dem er-
findungsgemäßen Spinnvlies für das Verschweißen pro-
blematische Dünnstellen und Dickstellen weitgehend
vermieden werden können. - Vor allem liegt der Erfin-
dung die Erkenntnis zugrunde, dass die vorstehend dar-
gelegten Vorteile insbesondere durch die Kombination
des erfindungsgemäßen Füllstoffes - insbesondere des
Calciumcarbonats - einerseits mit der Realisierung des
erfindungsgemäßen Spunbond-Verfahrens anderer-
seits zustandekommen.
[0030] Die Erfindung beruht unter anderem auf der Er-
kenntnis, dass der erfindungsgemäße Füllstoff, insbe-
sondere in Form von Calciumcarbonat eine bessere Ver-
schweißbarkeit des Spinnvlieses bedingt. Man geht da-
von aus, dass der Füllstoff bzw. das Calciumcarbonat
zum einen weniger Wärme aufnimmt als die zugeordnete
Kunststoffkomponente und zum anderen gleichzeitig ei-
ne höhere Wärmeleitfähigkeit als der Kunststoff aufweist.
Das führt dazu, dass der Füllstoff bzw. das Calciumcar-
bonat die eingetragene Wärme dosiert an den zu schmel-
zenden bzw. zu erweichenden Kunststoff weiterleiten
kann bzw. abgeben kann, so dass die zugeordnete
Kunststoffkomponente gezielt aufgeschmolzen werden
kann. Der Erfindung liegt außerdem die Erkenntnis zu-
grunde, dass ein Füllstoff in Form von Calciumcarbonat
die UV-Stabilität der Filamente bzw. der Spinnvliese ver-
bessert. Von daher ist ein zusätzlicher UV-Stabilisator
für den Kunststoff des Spinnvlieses nicht erforderlich und
somit kann hier Rohstoff eingespart werden. - Die opti-

male Verarbeitbarkeit bzw. Verschweißbarkeit eines er-
findungsgemäßen schweißbaren Spinnvlieses resultiert
weiterhin auch aus der vorteilhaften Ablagequalität der
Filamente bzw. des Spinnvlieses bei Realisierung des
erfindungsgemäßen Spunbond-Verfahrens. Es wird da-
bei eine wesentlich bessere Homogenität des Spinnvlie-
ses im Vergleich zu anderen bekannten Verfahren er-
reicht und im Ergebnis kann die Verarbeitungstempera-
tur bzw. Schweißtemperatur für die erfindungsgemäßen
Spinnvliese im Vergleich zu bekannten Vliesstoffen be-
achtlich reduziert werden.
[0031] Die erfindungsgemäßen Spinnvliese sowie die
daraus hergestellten erfindungsgemäßen Verpackun-
gen weisen eine hervorragende Festigkeit auf. Das gilt
sowohl für die Verpackungswandung an sich als auch
für Verbindungsnähte - insbesondere Schweißnähte -
zwischen Verpackungswandungsbereichen. Die Verpa-
ckungswandung und die Verbindungsnähte zwischen
Verpackungswandungsbereichen zeichnen sich durch
eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit aus. Bei
Fallversuchen mit gefüllten erfindungsgemäßen Verpa-
ckungen - insbesondere von mit Zement gefüllten erfin-
dungsgemäßen Verpackungssäcken - kommt es selten
oder gar nicht zu einer Beschädigung der Verpackungs-
wandung oder der Schweißnähte zwischen Verpa-
ckungswandungsbereichen. Ein Aufreißen der Verpa-
ckungswandung wird im Gegensatz zu den aus der Pra-
xis bekannten Verpackungssäcken kaum beobachtet.
Ein erfindungsgemäßes schweißbares Spinnvlies bzw.
eine daraus hergestellte erfindungsgemäße Verpackung
weisen aber noch weitere Vorteile auf. Zum einen kann
die Verpackungswandung ohne größere Probleme ge-
reinigt werden, insbesondere von außen gereinigt wer-
den. Zum anderen zeichnet sich die erfindungsgemäße
Verpackung auch durch ein ansprechendes äußeres op-
tisches Erscheinungsbild aus. Fernerhin können bei ei-
nem erfindungsgemäß hergestellten schweißbaren
Spinnvlies bzw. bei der daraus erzeugten Verpackung
ausgezeichnete Barrierewirkungen eingestellt werden,
so dass insbesondere eine zusätzliche äußere Beschich-
tung der Verpackung nicht erforderlich ist.
[0032] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen in schematischer Dar-
stellung:

Fig. 1 Eine perspektivische Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Verpackung in Form eines Verpa-
ckungssackes,

Fig. 2 einen Vertikalschnitt durch eine Vorrichtung zur
Durchführung eines Verfahrens zur Herstellung
eines erfindungsgemäßen schweißbaren
Spinnvlieses bzw. Verpackungsspinnvlieses
und

Fig. 3 einen Querschnitt durch ein Bikomponentenfi-
lament eines Spinnvlieses bzw. Verpackungs-
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spinnvlieses

a) als Bestandteil der Verpackungswandung im Sei-
tenwandungsbereich des Verpackungssackes
b) als Bestandteil der Verpackungswandung der Bo-
denkomponente und/oder der Deckelkomponente
des Verpackungssackes.

[0033] In der Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Verpa-
ckung in Form eines Verpackungssackes 1 für Schütt-
güter - insbesondere für Zement - dargestellt.
[0034] Die Verpackungswandung dieses Verpa-
ckungssackes 1 weist erfindungsgemäße schweißbare
Spinnvliese 2 auf. Diese Spinnvliese 2 bzw. Verpa-
ckungsspinnvliese bestehen aus Endlosfilamenten 3,
aus thermoplastischem Kunststoff. Die Endlosfilamente
3 enthalten mindestens 3 Gew.-% eines Füllstoffes 4 in
Form von Calciumcarbonat zur Verbesserung der
Schweißbarkeit der Filamente bzw. des Spinnvlieses 2
und insbesondere zur Herabsetzung der Schweißtem-
peratur beim thermischen Verschweißen der Filamente
bzw. des Spinnvlieses 2.
[0035] Der in Fig. 1 dargestellte Verpackungssack 1
weist eine Seitenwandung 5 aus einem erfindungsgemä-
ßen Spinnvlies auf, das mit seinen Seitenenden 6 gleich-
sam zu einem Schlauch verschweißt wurde. Im Boden-
bereich des Verpackungssackes 1 ist eine flächige Bo-
denkomponente 7 in Form eines erfindungsgemäßen
Spinnvlieses 2 angeordnet und mit der Seitenwandung
5 des Verpackungssackes 1 verschweißt. Ebenso ist im
Deckelbereich des Verpackungssackes 1 eine flächige
Deckelkomponente 8 in Form eines erfindungsgemäßen
Spinnvlieses 2 angeordnet und mit der Seitenwandung
5 verschweißt. Auf der Innenseite der Verpackungswan-
dung des Verpackungssackes 1 kann noch eine Kunst-
stofffolie angeordnet werden, die jedoch im Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 1 nicht dargestellt wurde. Die
für die Seitenwandung 5, die Bodenkomponente 7 und
die Deckelkomponente 8 des Verpackungssackes 1 ein-
gesetzten Spinnvliese bestehen bevorzugt und im Aus-
führungsbeispiel aus Bikomponentenfilamenten mit
Kern-Mantel-Konfiguration (siehe auch Fig. 3). Von den
beiden Kunststoffkomponenten dieser Bikomponenten-
filamente ist die niedriger schmelzende Kunststoffkom-
ponente die Mantelkomponente 9 und die höher schmel-
zende Kunststoffkomponente die Kernkomponente 10.
Der Füllstoff 4 in Form von Calciumcarbonat ist bevorzugt
und im Ausführungsbeispiel lediglich in der Mantelkom-
ponente 9 der Bikomponentenfilamente enthalten.
[0036] In der Fig. 2 ist eine besonders bevorzugte Vor-
richtung zur Herstellung der erfindungsgemäßen Spinn-
vliese 2 (Spunbond-Vliese) dargestellt. Die Endlosfila-
mente 3 werden hier zunächst mittels einer Spinnerette
11 ersponnen und dann durch eine Monomerabsau-
gungsvorrichtung 12 geführt. Im Anschluss daran wer-
den die Endlosfilamente 3 in der Kühleinrichtung 13 ge-
kühlt. Die Kühleinrichtung 13 weist bevorzugt und im
Ausführungsbeispiel zwei übereinander bzw. in Fila-

mentströmungsrichtung hintereinander angeordnete Ka-
binenabschnitte 14, 15 auf, aus denen Kühlluft unter-
schiedlicher Temperatur in den Filamentströmungsraum
eingeführt wird. Im Anschluss an die Kühleinrichtung 13
gelangen die Endlosfilamente 3 in den in Filamentströ-
mungsrichtung konvergierenden Zwischenkanal 16. An
diesen Zwischenkanal 16 schließt ein Unterziehkanal 17
der Verstreckvorrichtung 18 an. Diese Ausgestaltung
dient zum Verstrecken der Endlosfilamente 3. Die aus
dem Unterziehkanal 17 austretenden Endlosfilamente 3,
werden dann bevorzugt und im Ausführungsbeispiel
durch zwei übereinander bzw. in Filamentströmungsrich-
tung hintereinander angeordnete Diffusoren 19, 20 ge-
führt. Empfohlenermaßen und im Ausführungsbeispiel
ist zwischen den Diffusoren 19, 20 ein Umgebungsluft-
eintrittsspalt 25 vorgesehen, durch den Umgebungsluft
eindringen kann. Zweckmäßigerweise und im Ausfüh-
rungsbeispiel werden die Endlosfilamente 3 daraufhin
auf der als Ablagesiebband 21 ausgebildeten Ablageein-
richtung zum Spinnvlies 2 abgelegt. Das Spinnvlies 2
wird in Maschinenrichtung M mittels des Ablagesiebban-
des 21 abgefördert.
[0037] Vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel wird
das Spinnvlies 2 mittels eines Kalanders 22 kalandriert
bzw. vorverfestigt/verfestigt. Nach einer Ausführungsva-
riante ist eine Kalanderwalze 23 mit einer nicht näher
dargestellten Gravur versehen und eine damit wechsel-
wirkende bzw. zugeordnete Kalanderwalze 24 des Ka-
landers 22 ist bevorzugt und im Ausführungsbeispiel mit
einer glatten Oberfläche ausgerüstet. Ein auf die erläu-
terte Weise hergestelltes Spinnvlies 2 kann einfach und
problemlos für eine Verpackungswandung (Seitenwan-
dung 5 und/oder Bodenkomponente 7 und/oder Deckel-
komponente 8) des Verpackungssackes 1 eingesetzt
werden.
[0038] In der Fig. 3 sind Bikomponentenfilamente für
ein erfindungsgemäßes schweißbares Spinnvlies 2 dar-
gestellt. Bei der in der Fig. 3a dargestellten Ausführungs-
form der Bikomponentenfilamente überwiegt der Anteil
der Kernkomponente 10 im Vergleich zu der Mantelkom-
ponente 9. Der Füllstoff in Form von Calciumcarbonat ist
in den Bikomponentenfilamenten gemäß Fig. 3 aus-
schließlich in der Mantelkomponente 9 enthalten, die der
niedriger schmelzenden Kunststoffkomponente ent-
spricht. Die Bikomponentenfilamente gemäß Fig. 3a eig-
nen sich vor allem für Spinnvliese 2, die die Seitenwan-
dung 5 eines Verpackungssackes 1 bilden.
[0039] Dagegen weisen die Bikomponentenfilamente
gemäß Fig. 3b einen wesentlich höheren Anteil der Man-
telkomponente 9 bzw. der niedriger schmelzenden
Kunststoffkomponente auf. Auch hier ist der Füllstoff be-
vorzugt und im Ausführungsbeispiel ausschließlich in der
Mantelkomponente 9 enthalten. Die Bikomponentenfila-
mente gemäß Fig. 3b eignen sich vor allem für Spinnv-
liese 2 bzw. für Spinnvliesbereiche, die verschweißt wer-
den müssen. Dafür stellt die Mantelkomponente 9 mit
der niedriger schmelzenden Kunststoffkomponente aus-
reichend Schweißwerkstoff zur Verfügung. Die Ver-
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schweißung wird bevorzugt mit der Maßgabe durchge-
führt, dass lediglich bzw. im Wesentlichen die Mantel-
komponente 9 aufschmilzt bzw. verschweißt wird. Somit
eignen sich die Bikomponentenfilamente gemäß Fig. 3b
vor allem für die zu verschweißende Bodenkomponente
7 und/oder für die zu verschweißende Deckelkomponen-
te 8 eines erfindungsgemäßen Verpackungssackes 1.
[0040] Das Massenverhältnis der niedriger schmel-
zenden Kunststoffkomponente (Mantelkomponente 9)
zur höher schmelzenden Kunststoffkomponente (Kern-
komponente 10) mag bei der Ausführungsform nach Fig.
3a 20:80 betragen. Dagegen beläuft sich in der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 3b das Massenverhältnis der nied-
riger schmelzenden Kunststoffkomponente (Mantelkom-
ponente 9) zur höher schmelzenden Kunststoffkompo-
nente (Kernkomponente 10) auf 40 : 60.

Patentansprüche

1. Schweißbares Spinnvlies (2), insbesondere
schweißbares Verpackungsspinnvlies als Bestand-
teil von Verpackungen bzw. Verpackungssäcken
(1), wobei das Spinnvlies (2) Endlosfilamente (3) aus
thermoplastischem Kunststoff aufweist, wobei die
Endlosfilamente (3) mindestens 3 Gew.-%, vorzugs-
weise mindestens 4 Gew.-% zumindest eines Füll-
stoffes (4) zur Verbesserung der Schweißbarkeit des
Spinnvlieses (2) - insbesondere zur Herabsetzung
der Schweißtemperatur beim thermischen Ver-
schweißen des Spinnvlieses (2) - aufweist und wobei
vorzugsweise die Endlosfilamente (3) Monokompo-
nentenfilamente sind.

2. Schweißbares Spinnvlies (2), insbesondere
schweißbares Verpackungsspinnvlies als Bestand-
teil von Verpackungen bzw. Verpackungssäcken
(1), wobei das Spinnvlies (2) Endlosfilamente (3) aus
thermoplastischem Kunststoff aufweist, wobei die
Endlosfilamente (3) als Multikomponentenfilamente,
insbesondere als Bikomponentenfilamente ausge-
bildet sind, wobei zumindest eine Komponente die-
ser Endlosfilamente (3) mindestens 3 Gew.-%, vor-
zugsweise mindestens 4 Gew.-% zumindest eines
Füllstoffes (4) zur Verbesserung der Schweißbarkeit
des Spinnvlieses (2) - insbesondere zur Herabset-
zung der Schweißtemperatur beim thermischen Ver-
schweißen des Spinnvlieses (2) - aufweist.

3. Schweißbares Spinnvlies nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, wobei die Endlosfilamente oder zumin-
dest eine Komponente der Endlosfilamente (3) 4 bis
25 Gew.-% des Füllstoffes (4), bevorzugt 5 bis 20
Gew.-% und sehr bevorzugt 6 bis 15 Gew.-% des
Füllstoffes (4) aufweisen.

4. Schweißbares Spinnvlies nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei der Füllstoff (4) ein Metallsalz,

vorzugsweise ein Erdalkalimetallsalz, bevorzugt ein
Calciumsalz und sehr bevorzugt Calciumcarbonat
ist.

5. Schweißbares Spinnvlies nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, wobei eine an der Oberfläche der Mehr-
komponentenfilamente bzw. Bikomponentenfila-
mente angeordnete erste Kunststoffkomponente ei-
nen gleichen oder geringeren Schmelzpunkt auf-
weist als eine zweite Kunststoffkomponente der Fi-
lamente und wobei der Füllstoff (4) zumindest in der
ersten gleich oder niedriger schmelzenden Kunst-
stoffkomponente enthalten ist.

6. Schweißbares Spinnvlies nach Anspruch 5, wobei
die Multikomponentenfilamente bzw. die Bikompo-
nentenfilamente eine Kern-Mantel-Konfiguration
aufweisen und wobei die Mantelkomponente (9) vor-
zugsweise die gleich oder niedriger schmelzende
Kunststoffkomponente des Filamentes bildet.

7. Schweißbares Spinnvlies nach Anspruch 6, wobei
der Füllstoff (4) zumindest in der Mantelkomponente
(9) der Bikomponentenfilamente bzw. Multikompo-
nentenfilamente angeordnet ist.

8. Schweißbares Spinnvlies nach einem der Ansprü-
che 5 bis 7, wobei das Massenverhältnis der ersten
bzw. gleich oder niedriger schmelzenden Kunststoff-
komponente zur zweiten bzw. höher schmelzenden
Kunststoffkomponente 10:90 bis 35:65, vorzugswei-
se 15:85 bis 35:65, bevorzugt 25 : 75 bis 50 : 50 und
sehr bevorzugt 30 : 70 bis 45 : 55 beträgt.

9. Schweißbares Spinnvlies nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, wobei das Spinnvlies (2) ein kalandrier-
tes Spinnvlies (2) ist und wobei zumindest eine Ober-
fläche des Spinnvlieses (2) glatt kalandriert ist.

10. Verfahren zur Herstellung eines schweißbaren
Spinnvlieses (2) bzw. Verpackungsspinnvlieses
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei Endlosfi-
lamente (3) mittels einer Spinnerette (11) ersponnen
werden, in einer Kühleinrichtung (13) gekühlt wer-
den, im Anschluss daran mittels einer Verstreckvor-
richtung (18) verstreckt werden und daraufhin auf
einer Ablageeinrichtung zum Spinnvlies (2) abgelegt
werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Spinnvlies
(2) mit einem Kalander (22) kalandriert wird, wobei
der Kalander (22) eine Prägefläche von 10 bis 90 %
und bevorzugt von 18 bis 30 % aufweist und wobei
vorzugsweise die Prägetiefe der Kalandergravur 0,1
bis 0,6 mm, bevorzugt 0,2 bis 0,4 mm beträgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
wobei die Anzahl der Gravurpunkte des Kalanders
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(22) größer als 30/cm2, bevorzugt größer als 40/cm2

ist.

13. Verpackung, insbesondere Verpackungssack (1),
vorzugsweise zur Aufnahme von schüttfähigen
und/oder rieselfähigen Produkten wie Zement und
dergleichen, mit zumindest einem Spinnvlies (2)
bzw. Verpackungsspinnvlies nach einem der An-
sprüche 1 bis 9 und/oder hergestellt gemäß einem
Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wo-
bei das Spinnvlies/Verpackungsspinnvlies die Ver-
packungswandung bildet und/oder Bestandteil der
Verpackungswandung ist und wobei Abschnitte des
Spinnvlieses/Verpackungsspinnvlieses im Seiten-
wandungsbereich und/oder im Bodenbereich
und/oder im Deckelbereich der Verpackung bzw. der
Verpackungswandung miteinander verschweißt
sind.

14. Verpackung nach Anspruch 13, wobei das Spinnv-
lies/Verpackungsspinnvlies Bestandteil eines Ver-
packungswandungs-Laminates ist und wobei das
Laminat bevorzugt fernerhin zumindest eine Folie,
vorzugsweise eine Kunststofffolie aufweist.

15. Verpackung nach Anspruch 14, wobei die Folie bzw.
Kunststofffolie auf der Innenseite der Verpackungs-
wandung angeordnet ist.

16. Verpackung nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
wobei die Seitenwandung (5) der Verpackung zu-
mindest ein Spinnvlies (2) - insbesondere nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 9 - aufweist, wobei das
Spinnvlies (2) Bikomponentenfilamente mit Kern-
Mantel-Konfiguration enthält und wobei das Mas-
senverhältnis der Kernkomponente (10) zur Mantel-
komponente (9) 10 : 90 bis 35 : 65, vorzugsweise
15 : 85 bis 35 : 65 und bevorzugt 20 : 80 bis 30 : 70,
sehr bevorzugt 20 : 80 bis 25 : 75 beträgt.

17. Verpackung nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
wobei zumindest eine Deckelkomponente (8) bzw.
zumindest eine flächige Deckelkomponente (8) Be-
standteil der Verpackungswandung ist, wobei die
Deckelkomponente zumindest ein Spinnvlies (2) -
insbesondere nach einem der Ansprüche 2 bis 9 -
aufweist, wobei das Spinnvlies (2) Bikomponenten-
filamente mit Kern-Mantel-Konfiguration enthält und
wobei das Massenverhältnis der Kernkomponente
(10) zur Mantelkomponente (9) 35 : 65 bis 50 : 50,
bevorzugt 40 : 60 bis 45 : 55 beträgt.

18. Verpackung nach einem der Ansprüche 13 bis 17,
wobei zumindest eine Bodenkomponente (7) bzw.
zumindest eine flächige Bodenkomponente (7) Be-
standteil der Verpackungswandung ist, wobei die
Bodenkomponente zumindest ein Spinnvlies (2) -
insbesondere nach einem der Ansprüche 2 bis 9 -

aufweist, wobei das Spinnvlies (2) Bikomponenten-
filamente mit Kern-Mantel-Konfiguration enthält und
wobei das Massenverhältnis der Kernkomponente
(10) zur Mantelkomponente (9) 35 : 65 bis 50 : 50,
bevorzugt 40 : 60 bis 45 : 55 beträgt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Schweißbares Spinnvlies (2), insbesondere
schweißbares -Verpackungsspinnvlies als Bestand-
teil von Verpackungen bzw. Verpackungssäcken
(1), wobei das Spinnvlies (2) Endlosfilamente (3) aus
thermoplastischem Kunststoff aufweist, wobei die
Endlosfilamente (3) als Multikomponentenfilamente,
insbesondere als Bikomponentenfilamente ausge-
bildet sind, wobei zumindest eine Komponente die-
ser Endlosfilamente (3) mindestens 3 Gew.-%, vor-
zugsweise mindestens 4 Gew.-% zumindest eines
Füllstoffes (4) zur Verbesserung der Schweißbarkeit
des Spinnvlieses (2) - insbesondere zur Herabset-
zung der Schweißtemperatur beim thermischen Ver-
schweißen des Spinnvlieses (2) - aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass eine an der Oberfläche der
Multikomponentenfilamente bzw. Bikomponentenfi-
lamente angeordnete erste Kunststoffkomponente
entweder einen geringeren Schmelzpunkt aufweist
als eine zweite Kunststoffkomponente der Filamente
und dass der Füllstoff (4) zumindest in der ersten
niedriger schmelzenden Kunststoffkomponente ent-
halten ist
oder einen gleichen Schmelzpunkt aufweist wie eine
zweite Kunststoffkomponente der Filamente und
dass der Füllstoff (4) im Wesentlichen oder lediglich
in der ersten gleichschmelzenden Kunststoffkompo-
nente enthalten ist.

2. Schweißbares Spinnvlies nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Endlosfilamente
oder zumindest eine Komponente der Endlosfila-
mente (3) 4 bis 25 Gew.-% des Füllstoffes (4), be-
vorzugt 5 bis 20 Gew.-% und sehr bevorzugt 6 bis
15 Gew.-% des Füllstoffes (4) aufweisen.

3. Schweißbares Spinnvlies nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Füllstoff (4) ein Metallsalz, vorzugsweise ein Erdal-
kalimetallsalz, bevorzugt ein Calciumsalz und sehr
bevorzugt Calciumcarbonat ist.

4. Schweißbares Spinnvlies nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Multikomponentenfilamente bzw. die Bikomponen-
tenfilamente eine Kern-Mantel-Konfiguration auf-
weisen und wobei die Mantelkomponente (9) vor-
zugsweise die gleich oder niedriger schmelzende
Kunststoffkomponente des Filamentes bildet.
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5. Schweißbares Spinnvlies nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Füllstoff (4) zu-
mindest in der Mantelkomponente (9) der Bikompo-
nentenfilamente bzw. Multikomponentenfilamente
angeordnet ist.

6. Schweißbares Spinnvlies nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Massenverhältnis der ersten bzw. gleich oder nied-
riger schmelzenden Kunststoffkomponente zur
zweiten bzw. höher schmelzenden Kunststoffkom-
ponente 10 : 90 bis 35 : 65, vorzugsweise 15 : 85
bis 35 : 65, bevorzugt 25 : 75 bis 50 : 50 und sehr
bevorzugt 30 : 70 bis 45 : 55 beträgt.

7. Schweißbares Spinnvlies nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spinnvlies (2) ein kalandriertes Spinnvlies (2) ist und
wobei zumindest eine Oberfläche des Spinnvlieses
(2) glatt kalandriert ist.

8. Verfahren zur Herstellung eines schweißbaren
Spinnvlieses (2) bzw. Verpackungsspinnvlieses
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Endlosfilamente (3) mittels ei-
ner Spinnerette (11) ersponnen werden, in einer
Kühleinrichtung (13) gekühlt werden, im Anschluss
daran mittels einer Verstreckvorrichtung (18) ver-
streckt werden und daraufhin auf einer Ablageein-
richtung zum Spinnvlies (2) abgelegt werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spinnvlies (2) mit einem Kalan-
der (22) kalandriert wird, wobei der Kalander (22)
eine Prägefläche von 10 bis 90% und bevorzugt von
18 bis 30% aufweist und wobei vorzugsweise die
Prägetiefe der Kalandergravur 0,1 bis 0,6 mm, be-
vorzugt 0,2 bis 0,4 mm beträgt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Anzahl der Gravurpunkte des Kalanders
(22) größer als 30/cm2, bevorzugt größer als 40/cm2

ist.

11. Verpackung, insbesondere Verpackungssack (1),
vorzugsweise zur Aufnahme von schüttfähigen
und/oder rieselfähigen Produkten wie Zement und
dergleichen, mit zumindest einem Spinnvlies (2)
bzw. Verpackungsspinnvlies, insbesondere nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7 und/oder hergestellt ge-
mäß einem Verfahren nach einem der Ansprüche 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Spinn-
vlies (2) bzw. Verpackungsspinnvlies Endlosfila-
mente (3) aus thermoplastischem Kunststoff auf-
weist,
dass entweder die Endlosfilamente Monokompo-
nentenfilamente sind und mindestens 3 Gew.-%,

vorzugsweise 4 Gew.-% zumindest eines Füllstoffes
(4) zur Verbesserung der Schweißbarkeit des Spinn-
vlieses (2) - insbesondere zur Herabsetzung der
Schweißtemperatur beim thermischen Verschwei-
ßen des Spinnvlieses (2) - aufweisen
oder dass die Endlosfilamente (3) als Multikompo-
nentenfilamente, insbesondere als Bikomponenten-
filamente ausgebildet sind und dass zumindest eine
Komponente dieser Endlosfilamente (3) mindestens
3 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 4 Gew.-% zu-
mindest eines Füllstoffes (4) zur Verbesserung der
Schweißbarkeit des Spinnvlieses (2) - insbesondere
zur Herabsetzung der Schweißtemperatur beim
thermischen Verschweißen des Spinnvlieses (2) -
aufweist
und dass das Spinnvlies/Verpackungsspinnvlies die
Verpackungswandung bildet und/oder Bestandteil
der Verpackungswandung ist und wobei Abschnitte
des Spinnvlieses/Verpackungsspinnvlieses im Sei-
tenwandungsbereich und/oder im Bodenbereich
und/oder im Deckelbereich der Verpackung bzw. der
Verpackungswandung miteinander verschweißt
sind.

12. Verpackung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spinnvlies/Verpackungsspinn-
vlies Bestandteil eines Verpackungswandungs-La-
minates ist und wobei das Laminat bevorzugt ferner-
hin zumindest eine Folie, vorzugsweise eine Kunst-
stofffolie aufweist.

13. Verpackung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folie bzw. Kunststofffolie auf der
Innenseite der Verpackungswandung angeordnet
ist.

14. Verpackung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Seitenwandung (5) der Verpackung zumin-
dest ein Spinnvlies (2) - insbesondere nach einem
der Ansprüche 1 bis 7 - aufweist, wobei das Spinn-
vlies (2) Bikomponentenfilamente mit Kern-Mantel-
Konfiguration enthält und wobei das Massenverhält-
nis der Kernkomponente (10) zur Mantelkomponen-
te (9) 10 : 90 bis 35 : 65, vorzugsweise 15 : 85 bis
35 : 65 und bevorzugt 20 : 80 bis 30 : 70, sehr be-
vorzugt 20 : 80 bis 25 : 75 beträgt.

15. Verpackung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Deckelkomponente (8) bzw.
zumindest eine flächige Deckelkomponente (8) Be-
standteil der Verpackungswandung ist, wobei die
Deckelkomponente zumindest ein Spinnvlies (2) -
insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7 -
aufweist, wobei das Spinnvlies (2) Bikomponenten-
filamente mit Kern-Mantel-Konfiguration enthält und
wobei das Massenverhältnis der Kernkomponente
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(10) zur Mantelkomponente (9) 35 : 65 bis 50 : 50,
bevorzugt 40 : 60 bis 45 : 55 beträgt.

16. Verpackung nach einem der Ansprüche 12 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Bodenkomponente (7) bzw.
zumindest eine flächige Bodenkomponente (7) Be-
standteil der Verpackungswandung ist, wobei die
Bodenkomponente zumindest ein Spinnvlies (2) -
insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7 -
aufweist, wobei das Spinnvlies (2) Bikomponenten-
filamente mit Kern-Mantel-Konfiguration enthält und
wobei das Massenverhältnis der Kernkomponente
(10) zur Mantelkomponente (9) 35 : 65 bis 50 : 50,
bevorzugt 40 : 60 bis 45 : 55 beträgt.
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